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І Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 09.10.2017 
- öffentlicher Teil - 

 
 
DS 284/2017/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt: 
1. die während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB vorgebrachten Einwendungen und Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplans „Schulcampus Siedlungserweiterung 
Hönow - Teilbereich Baufeld 14.2“ gemäß  der beigefügten Unterlage (Anlage  01) abzuwägen. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die Bürger und die Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, vom Ergebnis in Kenntnis zu 
setzen.  
2. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan „Schulcampus Siedlungserweiterung Hönow - Teilbereich Baufeld 14.2“, be-

stehend aus der  Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen (Stand August 2017, Anlage 02), als Satzung. Die Begründung 

(Stand August 2017, Anlage 03) wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan ortsüblich bekannt zu machen. 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen; Hinweis: es erfolgte namentliche Abstimmung 

21 x ja; 2 x nein; 4 x enth.  

 

 
DS 285/2017/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe als Gesamtvergabe mit 
den Leistungen Planen und Bauen, optional Finanzierung nach Klärung der Voraussetzungen, für den Neubau eines Schulkom-
plexes für die Gebrüder-Grimm-Grundschule, bestehend aus einem Schul- und Hortgebäude, einer Zweifeldsporthalle, eines 
Sportplatzes, eines Ortsteilzentrums mit Bibliothek und den dazugehörigen Außenanlagen an den Bieter 5 (Implenia Hochbau 
GmbH) vorbehaltlich der kommunalaufsichtlichen Genehmigung. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen; Hinweis: es erfolgte namentliche Abstimmung 

20 x ja; 0 x nein; 7 x enth.  

 

 

DS 287/2017/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten stellt gemäß § 79 Abs. 1 BbgKVerf fest, dass das Grundstück in der Gemarkung Hönow, 
Flur 2, Flurstücke 1557 und 1558 sowie die dazu gehörigen Miteigentumsanteile von 20/76stel an den Flurstücken 1630, 1631 
und 1632 für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben in absehbarer Zeit nicht notwendig ist. 
Die Gemeindevertretung beschließt die öffentliche Ausschreibung des Grundstücks  zum Verkauf und beauftragt die Gemeinde-
verwaltung mit der Umsetzung.  
Die erzielten Mittel sind zweckgebunden für den Schulneubau der Grundschule im Ortsteil Hönow einzustellen. 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

22 x ja; 4 x nein; 1 x enth.  

 
 
 

DS 289/2017/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt in Ergänzung zur DS 482/2004/08-14 den Grunderwerb von Grundstücken in 
der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, Flur 5, Flurstücke 176 und 178 (mit einer Gesamtgröße von 10.501 m²) sowie von Grund-
stücksteilflächen aus den Grundstücken in der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, Flur 7, Flurstücke 521, 522, 525, 526, 527, 
528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535/1, 535/2, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543 und 544 (mit einer Gesamtfläche von ca. 
38.760 m²) von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert. 
Die Gemeindeverwaltung wird ermächtigt, die Vertragsverhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen. 
Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, die für den Grunderwerb benötigten Mittel in den Haushalt 2018 einzuplanen. 
 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

20 x ja; 1 x nein; 6 x enth.  

 
 
 
 
 
 
 

Beginn des amtlichen Teils 
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DS 295/2017/14-19 

Der Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen Vorbereitungen dafür zu treffen, dass das mit DS 081/2015/14-19 eröffnete 
B-Planverfahren mit der Maßgabe fortgesetzt wird, dass innerhalb des Geltungsbereiches Flächen mit den Nutzungsarten Ge-
meinbedarf, Verkehr und Grün festgesetzt und durch die Gemeinde erworben werden.  
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

26 x ja; 0 x nein; 1 x enth.  

 

AN 103/2017/14-19 - erneute Beschlussfassung 

Die Gemeindevertretung beschließt die Umbenennung des Hauptausschusses in Haupt- und Rechnungsprüfungsausschuss. 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen; Hinweis: es erfolgte namentliche Abstimmung 

17 x ja; 10 x nein; 1 x enth.  

 
  

 
 

ІI Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 09.10.2017 
- nichtöffentlicher Teil - 

 
 
 
 
DS 281/2017/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Erteilung der Zustimmung, dass eine Grundschuld in Höhe von xxx Euro 
samt Nebenleistungen in das anzulegende Erbbaugrundbuch für das Grundstück in der Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten, Flur 
4, Flurstücke 64, 65 und Teilfläche des Flurstückes 63 eingetragen wird. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, eine entsprechende Stillhalteerklärung abzugeben. 
Alle im Zusammenhang mit der Grundschuldbestellung anfallenden Kosten trägt der Erbbauberechtigte. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

26 x ja; 0 x nein; 1 x enth.  

 

 

DS 293/2017/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten bestätigt den als Anlage beigefügten Entwurf zur Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den 
Bürgermeister vom 01.09.2017. 
 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen  

19 x ja; 2 x nein; 4 x enth.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ende des amtlichen Teils / Beginn des nichtamtlichen Teils 
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